
Richtlinien für Schulwebseiten der Erziehungsdirektion d. Kantons Bern 
 
Seit das Thema eines Webauftritts für Schulen aktuell ist, wurde die Erziehungsdirektion 
immer wieder angefragt, was denn eigentlich auf der Homepage publiziert werden dürfe. Die 
Antworten auf diese Frage wurden in den folgenden Richtlinien für Websites 
zusammengefasst. Die Richtlinien wurden in Zusammenarbeit mit dem Beauftragen für 
Datenschutz des Kantons erarbeitet und denSchulen bereits zugestellt. 
 
 
 
1. Angaben ohne Einschränkung 
 
Information ohne Personenbezug 
• Schulagenda 
• Schulorganisation 
• Leitbild 
• Adressen schulnaher Institutionen 
• Reportagen ohne Personenbezug über 

- Schul- oder Klassenanlässe 
- Theateraufführungen 
- Schulfeste 
- Themenwochen 
- Exkursionen 
- Arbeiten von Schüler(inne)n oder Klassen 

 
 

2. In der Regel unproblematisch 
 
Familiennamen, Vornamen und Funktion von Lehrpersonen sowie Schulkommissions- und 
Behördenmitgliedern dürfen aufgeführt werden. 
 
 
3 . Angaben mit Einwilligung 
 
Spätestens hier ist eine ausdrückliche, vorgängige und freiwillige Einwilligung der 
betroffenen Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten erforderlich! 
 
• Bilder von Personen, wenn die Personen identifizierbar sind. 
• Angaben zu Hobbys, Lieblingsfächern u.s.w. 
• E-Mail-Adressen 
• Schülerarbeiten mit Personenbezug 
• Privatadressen von Schul kommissions- und Behördenmitgliedern. 
 
 
4. Trotz Einwilligung problematische Inhalte 
 
• Private Adresse, Telefonnummer und e-Mail-Adresse von Schülern, Schülerinnen und 

Lehrpersonen. 
• Fotos, auf denen Personen identifizierbar sind. 
 
 
  



5. Besondere Aufmerksamkeit 
 
Links auf Websites 
Bei Links muss gewährleistet sein, dass sie periodisch kontrolliert werden und keine 
rechtswidrigen Angaben enthalten. Als rechtswidrig gelten etwa rassistische, pornografische 
sowie ehrverletzende Inhalte. 
 
Sicherheit und Aktualität der Daten 
Es sind Personen zu bestimmen, welche für die Sicherheit der Daten (siehe 6) sowie die 
regelmässige Überprüfung des Web-Angebots verantwortlich sind. 
 
Einsatz von Web-Cams 
Auf den Einsatz von Web-Cams zur Übertragung von Bildern von identifizierbaren Personen 
ist zu verzichten. 
 
E- Mail 
Stellt die Webseite eine Kontakt-Möglichkeit via E-Mail zur Verfügung, ist darauf 
hinzuweisen, dass E-Mail-Verbindungen unsicher sind und Vertrauliches nicht per E-Mail 
übermittelt werden soll. 
 
Gäste 
Registrierung der Seitenbesucher 
Eine solche ist verboten. Setzt die Seite Cookies, ist zu erklären, weshalb. 
 
Gästebücher, Foren 
Die Schule darf es nicht zulassen, dass Dritte ihre Beiträge ohne vorherige Prüfung durch die 
Schule direkt auf die Seite eingeben können. Sie hat auf diesem Weg mögliche 
Verunglimpfungen von Dritten etc. zu verhindern. 
 
6. Rechtsgrundlage 
Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986; BSG 152 .04 


